
 

 

 

Vollmacht 

Zur virtuelle Hauptversammlung der Ringmetall AG am 28. August 2020 in München bevollmächtige(n) ich/wir  

 

_________________________ ______________________________  

Vorname(n)   Name(n)/Firma 

 

_________________________ ______________________________  

Postleitzahl             Wohnort/Sitz 

 

_________________________ ______________________________  

Stimmrechtskartennummer(n) Anzahl Stückaktien 

 

hiermit Herrn/Frau/Sonstige 

 

_________________________ ______________________________ 

Vorname Bevollmächtigte(r) Name/Firma Bevollmächtigte(r)   

 

_________________________ ______________________________ 

Postleitzahl Bevollmächtigte(r) Wohnort/Sitz Bevollmächtigte(r) 

 

für mich/uns das Stimmrecht und/oder sonstige Aktionärsrechte auszuüben. Die Vollmacht berechtigt auch zur Erteilung einer 

Untervollmacht. 

 

_________________________ ______________________________ 

Ort, Datum Unterschrift(en) / Person des Erklärenden  

  gem. § 126b BGB 

 

Hinweis: 
 
Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der virtuellen Hauptversammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für die von ihnen 
vertretenen Aktionäre lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht im Wege der Briefwahl (siehe oben) oder durch (Unter-)Bevollmächtigung der 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. Die Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals durch den 
Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten vom Vollmachtgeber erhält. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bedürfen der Textform, wenn weder ein Intermediär, noch ein 
Stimmrechtsberater, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 Aktiengesetz gleichgestellten Institutionen oder Personen zur 
Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, 
Stimmrechtsberater oder Personen im Sinne § 135 Abs. 8 Aktiengesetz erteilt, besteht kein Textformerfordernis, jedoch ist die Vollmachtserteilung 
vom Bevollmächtigten nachprüfbar festzuhalten; sie muss zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene 
Erklärungen enthalten. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht 
abzustimmen. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann an die Gesellschaft spätestens bis zum 27. August 2020, 18:00 Uhr (eingehend), unter der folgenden 
Postanschrift oder E-Mail-Adresse  

Ringmetall AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
E-Mail: inhaberaktien@linkmarketservices.de 

 
oder unter Nutzung des passwortgeschützten HV-Portals auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.ringmetall.de im Bereich „Investor 
Relations/ Hauptversammlung“ übermittelt, geändert oder widerrufen werden. Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. 

Am Tag der virtuellen Hauptversammlung können Vollmachten ausschließlich unter Nutzung des auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.ringmetall.de im Bereich „Investor Relations/ Hauptversammlung“ zugänglichen passwortgeschützten HV-Portals bis zum Beginn der 
Abstimmungen abgegeben, geändert oder widerrufen werden.  

Vorstehende Übermittlungswege stehen jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Erteilung der 
Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der Bevollmächtigung erübrigt 
sich in diesem Fall. Der Widerruf oder die Änderung einer bereits erteilten Vollmacht kann ebenfalls auf den vorgenannten Übermittlungswegen 
jeweils bis zu den vorstehend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. 


